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Stadt Vechta

Kurzer Überblick über die von der Regierung beschlossenen und am 
30.10.2025 in Kraft getretenen Änderungen des BauGB – kurz „Bau-

Turbo“
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§ 246e BauGB  - Voraussetzungen

• Zeitliche Befristung bis 31.12.2030
• Abweichungsgegenstand
• Zweckbindung „Wohnungsbau“
• Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen
• Würdigung nachbarlicher Interessen
• Im Außenbereich: räumlicher Zusammenhang mit Flächen nach §§ 30, 34 BauGB
• Erweiterung des Befreiungszwecks möglich
• Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB
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§ 31 Abs. 3 BauGB  - Voraussetzungen

• Bebauungsplan oder faktisches Baugebiet
• Zugunsten des Wohnungsbaus
• Einzelfall oder mehrere vergleichbare Fälle
• Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen (überschlägige Prüfung)
• Würdigung nachbarlicher Interessen
• Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB
• Rechtsfolge: Ermessen
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§ 34 Abs. 3b BauGB  - Voraussetzungen

• Lage im unbeplanten Innenbereich
• Errichtung eines Wohngebäudes
• Einzelfall oder mehrere vergleichbare Fälle
• Vereinbarkeit mit den öffentlichen Belangen unter Würdigung nachbarlicher Interessen
• Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB
• Rechtsfolge: Ermessen
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Stadt Vechta entwickelt Leitlinien, wie mit dem Bau-Turbo 
umgegangen werden sollte.


